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}Motivationsgrundlage

}Grundsätzliches

}Kooperation Jugendhilfe und 
Gesundheitswesen

}Konkret: Was haben wir für diese Zielgruppe 
geleistet?

}Fallbeispiele

}Möglichkeit und Grenzen einer 
Familienberatungsstelle

}Fazit



}Steigende Zahlen von psychisch belasteten 
bis psychisch kranken Eltern in der 
Beratungsstelle

}Auftrag vom Landesjugendamt, ein 
Fortbildungscurriculum zu entwerfen, dass 
elterliche psychische Erkrankungen und 
Kindeswohl zum Fokus hat



Mehr als 3 Millionen Menschen  werden jährlich 
psychiatrisch behandelt.

Zwei Drittel der psychisch kranken Menschen 
haben Kinder.

Rund ein Drittel der Kinder, die sich in kinder - und 
jugendpsychiatrischer Behandlung befinden, haben 
einen psychisch kranken Elternteil

Mehr als 6000 Sorgerechtsentzüge werden jährlich 
entschieden. Ein Drittel betreffen Eltern mit 
psychiatrischen Diagnosen.





Trotz insgesamt sinkendem Krankenstand 
steigen seit etwa einem Jahrzehnt die 
Krankschreibungen infolge psychischer 
Erkrankungen kontinuierlich an ðseit 1997 
um fast 70 %. Dies betrifft besonders die 
Altersgruppe der 18 bis 35 Jährigen.

Zwei von fünf Menschen erleiden im Laufe 
ihres Lebens eine schwere psychische 
Störung, am häufigsten eine Depression.

Für den vorzeitigen Ruhestand sind 
psychische Erkrankungen inzwischen die 
Ursache Nummer eins.



Psychische Störung und Misshandlung /Missbrauch
(s. Deneke , 2005)

Å Kinder von psychisch kranken Eltern  haben im
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung zwei bis fünffach 
erhöhte Wahrscheinlichkeit für Vernachlässigung, 
Misshandlung und sexuellen Missbrauch.

Å Umgekehrte Fragerichtung (repräsentative Bevölkerungsbefragung):

Von den Probanden, die angeben, ihre Kinder
misshandelt zu haben, bejahten rund 60% eine
psychiatrische Diagnose. Von den Probanden die angeben
ihre Kinder vernachlässigt zu haben, bejahten rund 70% 
eine psychiatrische Diagnose.



Psychisch erkrankte Eltern stellen 
kein Randphänomen dar, sondern 
gehören zum Alltag von 
Psychiatrie und Jugendhilfe.



}1.die komplexen Problemlagen und 
Belastungen in den Familien, 
ineinandergreifende und 
systemübergreifende Hilfsangebote 
erfordern

}2.Kinderschutz zu einer 
gesamtgesellschaftlichen 
Querschnittsaufgabe geworden ist 



(

ü12% der Patienten geben an, dass die Ärzte sie gar nicht nach 
ihrer Kinder fragten.

ü37% geben an dass die Ärzte sich nicht nach der Versorgung 
der Kinder erkundigt haben.

ü55% geben an, dass sie bereits ärztlich empfohlene stationäre 
Maßnahme aus Sorge um die Kinder abgebrochen oder nicht 
angetreten haben.

Quelle: Schone, R./Wagenblass, S. 2002



}Auftrag zwischen Hilfe und Schutz :

Ɓden Erkrankten bei der Bewältigung seiner Krankheit zu unterstützen und 
zu begleiten und ihm ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen

ƁEinleitung einer freiheitsentziehenden Unterbringung bei einer erheblichen 
Gefährdung Dritter oder einer erheblichen Selbstschädigung 

}Kostendruck (Fachlichkeit vs Kosten)

}Verunsicherung im Umgang mit Kindern als 
Angehörigen

}Keine Wahrnehmung der Kinder oder zu einseitige 
Wahrnehmung der Kinder als āstabilisierende 
Faktorenò



In 20% der Fälle wussten die Fachkräfte der 
Kinder - und Jugendhilfe weder die Art der 
Erkrankung (Diagnose) des erkrankten 
Elternteils noch, ob sich die betreffende 
Person gegenwärtig in psychiatrischer 
Behandlung befand.

Quelle: Schone, R./Wagenblass, S. 2002, n=157



}Auftrag zwischen Hilfe und Kontrolle:
ƁEltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung 

zu beraten und zu unterstützen, 

ƁKinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu 
schützen

}Kostendruck (Fachlichkeit vs Kosten)

}Verunsicherung im Umgang mit psychisch 
erkrankten Eltern (Nichteinschätzbarkeit des 
Verhaltens und der Erziehungsfähigkeit)

}Zu einseitige Wahrnehmung der Eltern als 
āProblemverursacherò



üDie Hilfesysteme in Jugendhilfe und Psychiatrie 
stehen meist unvermittelt neben einander. Es gibt 
wenig Wissen voneinander bzgl. fachlichen 
Herangehensweisen, Hilfemöglichkeiten etc.

üDie Hilfeplanverfahren in Jugend - und 
Eingliederungshilfe sind kaum aufeinander 
abgestimmt, auch wenn Familien Hilfen aus beiden 
Systemen erhalten.

üFachkräfte der Kinder - und Jugendhilfe zeigen 
große Unsicherheit im Umgang mit psychisch 
kranken Eltern und signalisieren entsprechenden 
Fortbildungsbedarf.



}Trotz Parteilichkeit sensibel sein für die 
vielfältigen Belastungen in diesen Familien 

}Mindestmaß an gemeinsamen Zielen und 
Überzeugungen muss vorhanden sein

}Sprechen einer gemeinsamen Sprache 
(Parteilichkeit, Ressourcen)

}Gleichberechtigter Dialog und die 
gegenseitige Anerkennung der fachlichen 
Kompetenz 





VAufbau und Implementierung eines Netzwerkes 
"Kinder psychisch kranker Eltern"

V Information - Bereitstellung alters angemessener 
Informationsbroschüren über Angebote der Kinder -
und Jugendhilfe und der Erwachsenenpsychiatrie

VFortbildung von Mitarbeitern sozialer Institutionen 

VGruppenangebote für betroffene Kinder und 
Jugendliche 

VFamilienberatung für betroffene Familien

VVorstellung unserer Konzepte in der Psychiatrie

VAufbau von Patenfamilien



Teilnehmer: 

Jugendhilfe: z.B. Jugendamt, Beratungsstellen, 
Ambulante Dienste, Kinderschutzdienst

Gesundheitswesen: z.B. Psychiatrie, Kinder - und 
Jugendpsychiatrie, Psychosoziale Kontaktstelle, 
Betreutes Wohnen, Gesundheitsamt, 
Frühförderstelle, Soziale Kontakt - und 
Beratungsstelle, Sozialpsychiatrischer Dienst



V Persönliches Kennenlernen der Mitarbeiter der 
unterschiedlichen Institutionen

V Etablierung einer Basisvernetzung,

V Bestandserhebung ðIst Zustand: Gegenseitige Information 
bestehender Hilfesysteme

V Sensibilisierung für die Situation der Kinder

V Ausbau und Weiterentwicklung der Kooperation

V Schaffung von Angeboten für die betroffenen Kinder und 
Eltern im intervenierenden und präventiven Bereich

V Gemeinsame Entwicklung von Handlungsempfehlungen, 
orientiert an regionalen  Voraussetzungen



×Einladung des Kreisabgeordneten zur 
Sensibilisierung für die Zielgruppe

×Einladung der Jugendamtsleitung und des 
Chefarztes der Psychiatrie zur Reflexion, was nötig 
ist für die Zielgruppe und für die Planung künftiger 
Kooperationen

×Entwicklung eines gemeinsamen Flyers zur 
Information betroffener Familien über regionale 
Hilfsangebote

×Entwicklung einer Checkliste zur 
Risikoeinschätzung

×Lernen an konkreten Fällen



Hauptziele der spezifischen Beratung

} Aufklärung aller Familienmitglieder über die psychische Erkrankung 

(Enttabuisierung)

} Information über mögliche Belastungsmomente für die Kinder und über 

kindliche Belastungssymptome

} Erarbeitung von individuellen und familiären Kompensations- und 

Bewältigungsmöglichkeiten

} Beratende Unterstützung bei der Erziehung der Kinder in Krisenzeiten

} Schutz vor Überforderung aller Familienmitglieder durch eine adäquate 

Alltagsgestaltung

} Aufklärung  über Unterstützungsmöglichkeiten für die Familie und 

Hilfestellung bei der Einleitung dieser 

} Einschätzung des Kindeswohls

} Unterstützende pädagogische/therapeutische Hilfe für die Kinder zur 

Bewältigung ihrer familiären Situation im Einzelsetting und    

Gruppensitzungen



Für die Eltern bieten Patenfamilien:

} Phasenweise Abgabe von Verantwortung und dadurch Entlastung

} Sicherheit in Krisenzeiten 

} Minimierung der Angst um den Verlust der Beziehung zu den Kindern

} Pragmatische Unterstützung in der Kindererziehung

} Die Gewissheit, im Bedarfsfall vorübergehend das Kind über Tag und Nacht unterbringen zu 
können

} Möglichkeit zur Inanspruchnahme professioneller Hilfe z.B. von Klinikaufenthalten

} Kontinuierliche Kontrolle

Patenschaften ermöglichen den betroffenen Kindern:

} Sicherheit und Geborgenheit in Krisenzeiten

} Positive und ergänzende Beziehungen durch Bereitstellung von emotional erreichbaren dritten 
Erwachsenen

} Abgabe von Verantwortung für die Eltern

} Kontinuität des Alltag

Für den Allgemeinen Sozialen Dienst leisten Patenschaften:

} Sicherung des Kindeswohls in Krisenzeiten (siehe Schutzkonzept)

} Absicherung einer Entscheidung für oder wider einer Fremdplatzierung

} Abfederung der Übergänge zwischen unterschiedlichen Hilfen zur Erziehung



Themen:

}Umgang mit der Erkrankung des Elternteils

} Information  zur Erkrankung der Eltern

} Entwicklung eines Notfallplans

}Teilen des gemeinsamen Erfahrung mit anderen 
Kindern/Jugendlichen

}Kennenlernen von anderen in ähnlichen Situationen

}Backen, Kochen, Arbeiten mit Ton, Gemeinsame 
Spiele

}Feste feiern (Weihnachten)

¶Finanzierung über §§ 27.2 oder 29 SGB VIII möglich



Drei Fallbeispiele aus der 
Familienberatung 



- alleinerziehende Mutter von zwei Kindern (Adrian 7 J., Celina 4 Jahre)

- Diagnose: Borderline Störung, Akutkrise nach Abtreibung

- Frau R. suchte uns auf Empfehlung des Ambulanten Dienstes der 
Psychiatrie gemeinsam mit ihrer Mutter auf. Zum damaligen 
Zeitpunkt Zeit war sie in der Akutpsychiatrischen Abteilung. Sie 
sollte in die Tagesklinik verlegt werden, konnte dies aus ihrer Sicht 
aber nicht, da die Kinder nicht mehr länger von ihrer Mutter versorgt 
werden können.

- Interventionen: Nach Phase der Vertrauensentwicklung, 
gemeinsames Gespräch mit JA in der EB, Suche nach geeigneter 
Bereitschaftpflege, Bereitstellung unserer Räumlichkeiten für 
Umgangskontakte während des Klinikaufenthaltes, gemeinsames 
Abschlussgespräch in der Klinik, Einleitung von Hilfen nach dem 
Klinikaufenthalt, Verlängerung der Kitazeit , Hortplatz

- heutige Situation: SPFH, Familienberatung, Gruppe für betroffene 
Kinder, bei Rezidiven: Klinik und Bereitschaftspflege in der selben 
Familie



} Sie kommt auf Empfehlung der Oberärztin der Psychiatrie.

} Frau B. ist Tochter ihres Großvaters, der sie ab dem  Alter von 

5 Jahren sexuell missbrauchte. Sie verletzt sich selber, hat 
Essstörungen, Angst vor Menschen, große Angst, dass ihre Tochter 
(5 Jahre) auch missbraucht werden könnte

} Sie lebt mit KV in getrennten Wohnungen

} Mehrerer Helfer für die KM organisiert durch die Psychiatrie, aber 
keiner der sich zuständig für das Kind fühlt

} Angebot: Erziehungsberatung, z.T. KM alleine, z.T. mit Kind, z.T. 
Kind alleine, Kooperation bei Instabilität mit der Psychiatrie



} Frau G. sucht uns auf Empfehlung ihrer Hebamme nach der 
Geburt von Zwillingen auf.

} Im Gespräch wird deutlich, dass sie Angst um eine mögliche 
Behinderung ihres Sohnes hat. Sie lehnt ihn ab und äußert 
aggressive Impulse.

} Im Laufe des Beratungsprozesses werden Wahninhalte 
deutlich.

} Interventionen: Gespräche mit Vater der Kinder, 
Elterngespräche, Kooperation mit der Hebamme, Kooperation 
mit der Psychiatrie, Abklärung des Risikos für das Kind 
gemeinsam mit der Psychiatrie



}Eltern können sich dann auf Hilfeangebote 
einlassen, wenn sie sich als Eltern angesprochen 
fühlen und nicht auf psychische Erkrankung 
reduziert werden.

}Psychisch kranke Eltern sehen ihre Grenzen bzgl. 
der Erziehung  ihrer Kinder, haben aber häufig 
Angst ihr Kind zu verlieren, wenn sie nach Hilfe 
fragen.

}Wenn eine gute Beziehung zwischen Berater und 
Klient herrscht, reden Betroffene oft sehr schnell 
und gerne von ihrer Erkrankung. Direkte Fragen 
sind erlaubt.



}Psychisch kranke Eltern können sich besser 
auf eine  stationäre Behandlung einlassen, 
wenn sie ihre Kinder gut versorgt wissen.

}Den Eltern fällt es schwer, mit ihren Kindern 
über die Erkrankung zusprechen. Hier 
wünschen sie sich Unterstützung.

}Eltern wünschen sich verlässliche 
Ansprechpartner für sich und ihre Kinder.



}Die Mehrzahl der psychisch kranken Eltern 
weiß um ihre Probleme, die Elternrolle 
angemessen ausfüllen zu können. Sie fühlen 
sich überfordert und dieses Gefühl wiederum 
verstärkt ihre Erkrankung. Auch brechen sie 
häufiger aus Sorge um ihre Kinder ihre 
Behandlung ab.


